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Info Mutterschutz 

Ärztliche Beschäftigungsverbote 

Die Beschäftigungsverbote des Mutterschutzgesetzes bieten in der Regel bei normalem 
Schwangerschaftsverlauf einen ausreichenden Schutz für Mutter und Kind vor 
arbeitsbedingten Gefahren. Sie können jedoch individuelle konstitutionelle Bedingungen 
der Schwangeren, individuelle Beschwerden und gesundheitliche Beeinträchtigungen 
einzelner Frauen nicht ausreichend berücksichtigen. Der Gesetzgeber hat deshalb in § 16 
des Mutterschutzgesetzes ein ärztliches Beschäftigungsverbot verankert, das vom 
behandelnden Arzt festgelegt werden kann.  

In § 16 Abs. 1 Mutterschutzgesetz heißt es dazu: 

"Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau nicht beschäftigen, soweit nach einem 
ärztlichen Zeugnis ihre Gesundheit oder die ihres Kindes bei Fortdauer der 
Beschäftigung gefährdet ist". 

Diese Regelung bietet dem Arzt die Möglichkeit zu bestimmen, welche Tätigkeit im Hinblick 
auf individuelle körperliche Gegebenheiten der schwangeren Frau bzw. des ungeborenen 
Kindes eine Gefahr für Leben oder Gesundheit der Schwangeren oder des Kindes darstellen 
können und deshalb nicht mehr ausgeübt werden dürfen. Der Entscheidungsspielraum des 
Arztes erstreckt sich von Beschränkungen hinsichtlich Art, Umfang und Dauer bestimmter 
Tätigkeiten bis hin zum Verbot jeglicher Tätigkeit.  

Von der Regelung werden neben den normalen Beschwerden der Schwangerschaft sowie 
typischen Symptomen für eine Gefährdung der Schwangerschaft auch pathologische 
Symptome wie z. B. Erbrechen, schwangerschaftsbedingte Kreislauflabilität, Anämie, Risiko 
einer Frühgeburt, Thromboseneigung, aber auch psychische Belastungen durch eine 
Beschäftigung, die sich nachteilig auf den Verlauf der Schwangerschaft auswirken können 
erfasst. Die Arbeit, die nach ärztlichem Zeugnis nicht oder nur in beschränktem Umfang von 
der Schwangeren ausgeübt werden darf, kann zwar im Allgemeinen als ungefährlich 
eingeschätzt werden, für die Schwangere auf Grund subjektiver Gegebenheiten jedoch zu 
Beschwerden führen, die ihre Gesundheit oder die des Kindes gefährden können. Dies kann 
z. B. schon bei Essensgerüchen der Fall sein.  

Das ärztliche Beschäftigungsverbot wird durch Vorlage eines schriftlichen Zeugnisses 
eines approbierten Arztes beim Arbeitgeber wirksam. Das Attest ist klar abzufassen. Es 
muss die Rechtsgrundlage (§ 16 Mutterschutzgesetz), die voraussichtliche Geltungsdauer, 
Umfang und Art der untersagten Tätigkeit sowie die Art der Gefährdung möglichst genau 
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und allgemein verständlich darstellen. Es ist auch möglich darzustellen, welche Art von 
Tätigkeit die Schwangere ausüben darf.  

Auch dem medizinisch nicht vorgebildeten Arbeitgeber muss es möglich sein, Umfang und 
Dauer des Beschäftigungsverbotes zu erkennen. Das ärztliche Beschäftigungsverbot ist 
sowohl für den Arbeitgeber als auch für die Arbeitnehmerin bindend. Die Kosten der 
Bescheinigung trägt die Arbeitnehmerin. Bei Zweifeln an der Richtigkeit des Attestes kann 
der Arbeitgeber, unter Beachtung des Rechts der Schwangeren auf freie Arztwahl, eine 
Nachuntersuchung durch einen anderen Arzt verlangen. Die Kosten hierfür hat der 
Arbeitgeber zu tragen. Bis zur Vorlage des Ergebnisses der Nachuntersuchung darf die 
Arbeitnehmerin nur entsprechend dem ursprünglichen Attest beschäftigt werden.  

Während der Zeit, in der nach ärztlichem Zeugnis eine Beschäftigung der Frau ganz oder 
teilweise untersagt ist, hat die Frau ebenso wie bei den gesetzlich normierten 
Beschäftigungsverboten Anspruch auf den Durchschnittsverdienst entsprechend  
§ 18 Mutterschutzgesetz.  

Auf die Erstattungsbedingungen im Umlageverfahren der gesetzlichen Krankenkassen (U2-
Verfahren) wird hingewiesen. Zur Erstattung ist in der Regel die Krankenkasse verpflichtet, 
bei der die Arbeitnehmerin versichert ist 

Bei Fragen stehen Ihnen die zuständigen Mitarbeiter/innen des 
Regierungspräsidiums gerne zur Verfügung. 

Kontaktdaten und weitere Informationen rund um das Thema "Mutterschutz" finden Sie im 
Internet unter  
>rp.baden-wuerttemberg.de >Themen >Wirtschaft >Arbeitsschutz >Mutterschutz 
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